
 

        
 
 

    
 
 
 
 

LEADER Aktionsgruppe Brenzregion 

Bewertungsbogen für Projektanträge 

 

Informationen zur Projektbewertung:  

Um die Förderwürdigkeit und die Qualität der Projekte zu prüfen, hat die LAG Brenzregion in einem Bot-
tom-up-Prozess einen Projektbewertungsbogen erstellt. Dieser wird von der Geschäftsstelle und der Steu-
erungsgruppe zur Bewertung der eingereichten Projekte eingesetzt. Damit ist eine diskriminierungsfreie, 
transparente und nachvollziehbare Projektauswahl gesichert. 

Mit der Festlegung von Ausschlusskriterien und einer Mindestpunktzahl bei den Qualitätskriterien ist ge-
währleistet, dass nur qualitativ hochwertige Projekte, die zu den Zielen des REK passen, dem Entschei-
dungsgremium der LAG zur Abstimmung vorgelegt werden.  

Allgemeine Angaben zum Projekt:  

Projektbezeichnung: 
 

Projektnummer: 
 

 

Antragsteller/ Projektträger:  
 

Umsetzungsort:  
 

 

Jur. Person des Privaten Rechts  

☐  (z.B. Verein) 
Jur. Person des öffentlichen    ☐ 

Rechts   (z.B. Kirche)  

Personengesellschaft     ☐ 

oder Privatperson   
 

 

Förderrichtlinie: Modul 1  ☐    

(öffentliche Projekte) 

Modul 2  ☐    

(private Projekte) 

Modul 3  ☐    

(LPR/Landschaftspflegerichtlinien) 

 Modul 4 ☐    

(IMF/Innovative Maß-
nahmen für Frauen 
im ländlichen Raum) 

Modul 5  ☐    

(private nicht-investive 
Vorhaben GAP-Strate-
gieplan) 

Modul 6  ☐    

(private Vorhaben GAP-Strategie-
plan) 
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I. Pflichtkriterien  

Deren Erfüllung ist für eine erfolgreiche Antragstellung zwingend erforderlich. Wird eine Frage mit „nein“ 
beantwortet, gilt dies als Projektausschlusskriterium.  

 

LEADER-Anforderungen  Ja Nein 

1. Das Projekt liegt innerhalb der LEADER-Gebietskulisse 
Brenzregion bzw. dient dem Aktionsgebiet vorrangig.  

 ☐ ☐ 

2. Das Projekt lässt sich der Maßnahme LEADER im GAP Stra-
tegieplan zuordnen und entspricht der VwV LEADER. 

 ☐ ☐ 

3. Das Projekt hat ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhält-
nis. Folgekosten sind mitberücksichtigt. 

 ☐ ☐ 

4. Die Kostenobergrenze wird eingehalten.  ☐ ☐ 

5. Die Bagatellgrenze von 5.000 EUR wird überschritten.  ☐ ☐ 

6. Das Projekt beruht auf einem realistischen Projekt- und Zeit-
plan. 

 ☐ ☐ 

7. Das Projekt erzeugt einen nachvollziehbaren Nutzen für die 
Gebietskulisse und trägt zu Erreichung der regionalen Ent-
wicklungsstrategie (Beitrag zu mind. einem Entwicklungsziel) 
bei. 

 ☐ ☐ 

8. Es liegen keine Anzeichen vor, das Mitnahmeeffekte ausge-
nutzt werden. Der Projektträger hat erklärt, dass das Vorha-
ben ohne Förderung nicht realisiert würde.  

 ☐ ☐ 

 

II. Qualitätskriterien 

Die Qualitätskriterien ermöglichen eine vertiefte Qualitätsprüfung der LEADER-Projekte für die Brenzre-
gion. Bei den Qualitätskriterien kann eine maximale Gesamtpunktzahl von 40 Punkten (43 Punkten bei 
Setzen eines Förderschwerpunkts) erreicht werden. Die Mindestpunktzahl liegt bei 12 Punkten, um 
zu gewährleisten, dass nur qualitativ hochwertige Projekte umgesetzt werden, die zu den Zielen des REK 
passen. Die Einstufung des Projektes dient der Steuerungsgruppe als Entscheidungshilfe.  
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Welche Aussage trifft auf das Projekt zu?  

Beitrag zu den Zielen der Regionalen Entwicklungsstrategie 2023-2029 der Brenzregion 

1. Das Projekt unterstützt eines oder mehrere Entwicklungsziele der re-
gionalen Entwicklungsstrategie der Brenzregion. 

Erreichte Punktzahl 

1 Punkt Das Projekt bedient ein Entwicklungsziel. 

 2 Punkte Das Projekt bedient zwei Entwicklungsziele. 

3 Punkte Das Projekt bedient drei oder mehr Entwicklungsziele. 

 

2. Das Projekt unterstützt eines oder mehrere Handlungsfeldziele der 
regionalen Entwicklungsstrategie der Brenzregion. 

Erreichte Punktzahl 

1 Punkt Das Projekt bedient ein Handlungsfeldziel. 

 2 Punkte Das Projekt bedient zwei Handlungsfeldziele. 

3 Punkte Das Projekt bedient drei oder mehr Handlungsfeldziele. 

 

3. Anteil des Projektes zur Erreichung des primären Entwicklungszieles Erreichte Punktzahl 

1 Punkt Das Projekt hat kaum Einfluss auf das primäre Entwicklungsziel. 

 
2 Punkte Das Projekt hat erkennbaren Einfluss auf das primäre Entwicklungs-

ziel (min. 50 %). 

3 Punkte Das Projekt trägt vollumfänglich zum Erreichen des primären Ent-
wicklungszieles bei (min. 80 %). 

 
 

Prüfung der Querschnittsziele 

4. Das Projekt bedient eines der Querschnittsziele in hohem Maße  je 2 Punkte 

Klimaschutz/Klimaanpassung  

Natur- und Biodiversitätsschutz  

Wissensaustausch  

Digitalisierung  

Chancengleichheit  
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Beitrag zu spezifischen LEADER-Zielen in Baden-Württemberg 

5. Am Projekt sind Partner aus Bürgerschaft oder WiSo-Partnern (u.a. 
Vereine, Unternehmen) beteiligt. 

Erreichte Punktzahl 

0 Punkte Weder Bürgerschaft noch WiSo-Partner sind am Projekt beteiligt. 

 
2 Punkte Ein Partner aus Bürgerschaft oder WiSo-Partner ist beteiligt. 

3 Punkte An dem Projekt sind mehrere Parteien aus Bürgerschaft und/oder 
WiSo-Partnern vernetzt/kooperativ beteiligt. 

 
 

6. Das Projekt trägt zum Schutz, Pflege, Erhalt und Entwicklung von 
Landschaft, Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensräume, gemäß 
der Landschaftspflegerichtlinien, bei. 

Erreichte Punktzahl 

0 Punkte Das Projekt leistet keinen Beitrag. 

 2 Punkte Das Projekt leistet in Teilbereich einen Beitrag. 

3 Punkte Das Projekt leisten einen Beitrag in hohem Maße. 

 

7. Das Projekt trägt zur Unternehmenserweiterung und Entwicklung 
nicht landwirtschaftlicher Unternehmen von Frauen in ländlichen Ge-
bieten bei. (IMF) 

Erreichte Punktzahl 

0 Punkte Zielt nicht explizit auf das Thema Frauen im ländlichen Raum ab.  

 
2 Punkte Sichert Arbeitsplätze für Frauen/trägt zur Stärkung regionaler Wert-

schöpfungsketten bei, die von Frauen getragen werden. 

3 Punkte Schafft Arbeitsplätze für Frauen/trägt zur Stärkung regionaler Wert-
schöpfungsketten bei, die von Frauen getragen werden. 

 
 

Beitrag zu spezifischen LEADER-Zielen in der Brenzregion 

8. Das Projekt trägt zur Kooperation der LEADER-Regionen untereinan-
der bei oder ist ein grenzüberschreitendes Projekt 

Erreichte Punktzahl 

0 Punkte Das Projekt betrifft nur die LEADER Brenzregion. 

 
2 Punkte Das Projekt betrifft mehrere LEADER-Regionen. 

3 Punkte Bei dem Projekt handelt es sich um eine Maßnahme mit internatio-
naler Beteiligung. 
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9. Das Projekt ist innovativ in Produkt, Ansatz oder Organisationsform Erreichte Punktzahl 

0 Punkte Besteht in ähnlicher Form bereits in der LEADER Brenzregion. 
 

3 Punkte Ist innovativ innerhalb der LEADER Brenzregion. 

 

10. Das Projekt hat einen Nutzen für das Gemeinwohl Erreichte Punktzahl 

0 Punkte Das Projekt hat einen geringen Nutzen. 
 

 
2 Punkte Das Projekt hat in Teilen einen Nutzen. 

3 Punkte Das Projekt hat einen Nutzen in hohem Maße. 

 
 

11. Das Projekt ermöglicht eine nachhaltige Mobilität in der LEADER 
Brenzregion 

Erreichte Punktzahl 

0 Punkte Das Projekt hat keine Auswirkungen. 

 2 Punkte Das Projekt hat in Teilen Auswirkungen. 

3 Punkte Das Projekt hat Auswirkungen in hohem Maße. 

 

 

Ggf. Zusatzpunkte bei Setzen eines Förderschwerpunkts im Projektaufruf: 

Das Projekt entspricht dem aufgerufenen Förderschwerpunkt….  

0 Punkt …gar nicht 

 2 Punkte …in Teilen 

3 Punkte …in hohem Maße 

 

Punktzahl Gesamt:  

 

 
Mindestpunktzahl:      12 Punkte  

maximale Punktzahl : 40/43 Punkte 
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Anmerkungen/ Begründungen: 

 

Datum     Ausgefüllt durch  

 

 

Falls zwei oder mehr Projekte die gleiche Punktzahl erhalten, wird die interne Reihenfolge dieser Projekte 
durch folgende priorisierte Zusatzregelungen bestimmt, die in der Geschäftsordnung des Entscheidungs-
gremiums festgelegt ist: 

 

1.  Summe der erreichten Punkte Entwicklungs-; Handlungsfeld- u. Querschnittsziele 
 (Kriterium 1-4). 

2.  Das Projekt weist Gemeinwohlorientierung auf (Kriterium 10). 
 

3.  Am Projekt sind Partner aus Bürgerschaft oder WiSo-Partnern (u.a. Vereine, Unterneh-
men) beteiligt (Kriterium 5). 

 


